
         

enden7Liebe E 

wir freuen uns sehr, eine/n 
neue/nErdenbürger/in in unserer Gemeinde 
begrüßen zu dürfen. 

Um Ihnen die Behördengänge zu 
erleichtern, haben wir Ihnen diesen 
Wegweiser zusammengestellt, der Ihnen 
helfen soll, Zeit und unnötige Laufereien zu 
ersparen. 

Weitere Informationen und Hilfe erhalten 
Sie beim Einwohnermeldeamt der 
Gemeindeverwaltung oder im Internet unter 
dem Punkt Bürgerservice >„Lebenslagen“: 

www.wolpertswende.de
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Gemeinde Wolpertswende  
Kirchplatz 4 
88284 Wolpertswende 
Telefon: 07502/94030 
Fax: 07502/9403-26 

Liebe Eltern, 
 
wir freuen uns sehr, einen neuen Erdenbürger 
in unserer Gemeinde begrüßen zu dürfen. 
 
Um Ihnen die Behördengänge zu erleichtern, 
haben wir Ihnen diesen Wegweiser 
zusammengestellt, der Ihnen helfen soll, Zeit 
und unnötige Laufereien zu ersparen. 
 
 
Weitere Informationen und Hilfe erhalten Sie 
beim Einwohnermeldeamt der 
Gemeindeverwaltung oder im Internet unter 
dem Punkt Bürgerservice >„Lebenslagen“: 
 
www.wolpertswende.de 

Büchereien 
 
Büchertreff Wolpertswende 
Niedersweiler Straße 9 

Öffnungszeiten in Wolpertswende 

Donnerstag  15.30 -18.00 Uhr 

Freitag  16.00 -18.00 Uhr 

 

Gemeindebücherei Mochenwangen 
Sportplatzweg 3, alte Schule, 1. Stock Tel. 07502/9124136 

Öffnungszeiten  in Mochenwangen 

Montag + Mittwoch     9:30 Uhr bis 11.30 Uhr 

Dienstag                   16:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

    
 

Ärzte für Allgemeinmedizin: 
 

Dr. med. Harald Görtz, Gröberstraße 3, Mochenwangen, Tel. 07502/2616 
Dirk Molder, Bahnhofstraße 10, Mochenwangen, Tel. 07502/9422-0  
 
 
Zahnarzt: 
 

Dr. Florian Kompasz, Kirchstraße 14, Mochenwangen, Tel. 07502/1881  
 
 

Wichtige Telefonnummern  
 

 Polizei: 110 

 Feuerwehr: 112   

 Rettungsdienst – Notarzt: 112   

 DLRG Wasserrettung: 112    

 Giftnotruf: 0761/270436   

 Telefonseelsorge: 0800/1110111 oder 0800/1110222  

 Kinder- und Jugendtelefon: 0800/1110333  

 Frauen- und Kinderschutzhaus Ravensburg  

Schutz      und Unterkunft rund-um-die-Uhr: Tel. 0751/16365, Fax: 0751/16408,  

  E-Mail: kontakt@frauenhaus-ravensburg.de, www.frauenhaus-ravensburg.de 
 

 



 
 

 
Was im Krankenhaus erledigt werden muss: 
 

Das Krankenhaus zeigt die Geburt Ihres Kindes beim Standesamt an.  
Das Krankenhaus benötigt von Ihnen hierzu folgende Unterlagen: 
•  Personalausweis 
> bei ehelichen Kindern: 
  Abschrift der Eheurkunde (wird beim Standesamt geführt) 
  Familienstammbuch (wenn vorhanden) 
> bei Kindern, deren Eltern nicht verheiratet sind: 
  Mutter ledig - die Geburtsurkunde der Mutter  
  Mutter geschieden 
 - Abschrift des als Eheregister geführten Familienbuches der geschiedenen Ehe   
    mit Scheidungsvermerk 
 (Familienbuch wird beim Standesamt der letzten Ehe geführt) 
 - Rechtskräftiges Scheidungsurteil und Heiratsurkunde                                        
   (wenn kein Familienbuch vorhanden) 
> bei erfolgter Vaterschaftsanerkennung und Sorgeerklärung wird  
   Geburtsurkunde des Vaters benötigt 
 
Wichtig: Soll der Vater bei nicht verheirateten Eltern in die Urkunden mit  
aufgenommen werden, oder das Kind den Namen des Vaters erhalten, muss  
zuerst beim Standesamt oder beim Jugendamt die Vaterschaft anerkannt und die 
Namenserklärung abgegeben werden. Die Angabe des Vaters in den Aufnahmepapieren  
des Krankenhauses genügt nicht. 
 

Vaterschaftsanerkennung: Die Vaterschaftsanerkennung kann beim Standesamt 
Wolpertswende, Jugendamt Ravensburg erfolgen.  
Hierzu müssen die Eltern gemeinsam erscheinen und folgende Unterlagen vorlegen: 
- Personalausweis bzw. gültiger Reisepass 
- Geburtsurkunde 
- Oder – falls er verheiratet ist oder war – die Eheurkunde 

 

     
 

 
 
 

 
 
 
 

 Gemeinde Wolpertswende                  Kirchplatz 4                      88284 Wolpertswende 
  Telefon 07502/9403-0                      Fax 07502/9403 -26         E-Mail: gemeinde@wolpertswende.de 
 
 Öffnungszeiten:  
Montag - Freitag 08.00-12.00 Uhr 
Dienstag (nur Bürgerbüro Zimmer 1) 16.00-18.00 Uhr und Donnerstag 16.00-18.00 Uhr  
   

Kindergärten 
 

 
 

• Kath. Kindergarten „St. Josef“ Wolpertswende, Niedersweiler Str. 6/1, Tel. 2105, 

• Kindergarten „Sonnenstrahl“ Mochenwangen, Kirchstr. 1/1, Tel. 9403-200,  

• Kinderhaus ,,Kleine Strolche“ Mochenwangen, Sportplatzweg 3/2 ,Tel. 943533-0  

 
 
 

Spielgruppe Wolpertswende (0-3 Jahre) 
 

Jugendraum der Panoramahalle Wolpertswende 
Erste Kontakte knüpfen, miteinander singen, spielen und kleine Dinge basteln. 
Ansprechpartnerin 
Magdalena Broßmann 0151 12628829 
Lena Büg 0179 5972801 
 
 
 
 

Eltern-Kind-Gruppe Mochenwangen 
 

Haus St. Lukas in Mochenwangen 
Dienstags 9.00 Uhr – 10.15 Uhr 
Gemeinsam wird gesungen, gebastelt und gespielt 
 
 

 
 
 
 
 
 

Schule 
 

Eugen-Bolz-Schule - Grundschule  

Mochenwangen, Sportplatzweg 3/1, Tel. 07502/2600 

Eine Kernzeitbetreuung (verlässliche Grundschule) wird angeboten. 

 

Was im Rathaus erledigt werden sollte: 
 
Einwohnermeldeamt der Gemeinde Wolpertswende, Kirchplatz 4, Zimmer 1, 
Frau Beatrix Schuler/Frau Doris Neher, Tel. 07502/9403-13 

 
      Antrag auf Elterngeld ist im Einwohnermeldeamt erhältlich. 
 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Was Sie sonst noch erledigen sollten: 
 

•   Beantragung des Kindergeldes bei der Familienkasse Ravensburg, Tel.  01801/546337  

     - Anträge sind beim Einwohnermeldeamt der Gemeinde Wolpertswende erhältlich  

•   Absprache eines Tauftermins, falls dieser erwünscht ist: 

    - Kath. Pfarramt Mariä Geburt und St. Gangolf, Kirchstraße 4, Mochenwangen, Tel.   

      07502/1337  

    - Evang. Pfarramt, Haydnstraße 20, Mochenwangen, Tel. 07502/91066  

•    Antrag auf Mutterschaftsgeld bei ihrer gesetzlichen oder privaten Krankenkasse 

 Antrag auf Krankenversicherung des Kindes bei der zuständigen Krankenkasse 

•   (Nachsorge-) Untersuchungen des Kindes und der Mutter beim Haus- oder   

      Kinderarzt 

•   Gymnastik nach der Schwangerschaft: Ihre Krankenkasse und Hebamme   

     informieren Sie sicher gerne. 

 
 
 
 
 
 
 

 Beurkundung des geborenen Kindes innerhalb einer Woche nach der Geburt beim 

Standesamt der Gemeinde Wolpertswende, Kirchplatz 4, Zimmer 4, Frau Steinhauser, 

Tel. 07502/9403-29, wenn das Kind in Wolpertswende geboren ist. 

Folgende Unterlagen bitte mitbringen: 

- Kind verheirateter Eltern: Heiratsurkunde, Meldebestätigung, 

Staatsbürgerschaftsnachweis, Geburtsurkunde der Eltern. 

- Kind nicht verheirateter Eltern: Geburtsurkunde, Meldebestätigung, 

Staatsbürgerschaftsnachweis der Mutter bei Auslandsbeteiligung, 

Vaterschaftsanerkennung 
 

 Namensführung: Informationen über die Möglichkeiten der Namensführung des 

Kindes bei nicht verheirateten Paaren erhalten Sie beim Standesamt der Gemeinde 

Wolpertswende, Frau Steinhauser, Tel. 07502/9403-29  

 Reisepass: Für Reisen ins Ausland benötigt Ihr Kind einen Reisepass/Personalausweis 

Folgende Unterlagen bitte mitbringen:  

- Geburtsurkunde 

- Biometrisches Passbild 

- Einverständniserklärung beider Elternteile 

- Gebühr 37,50 €/22,80 € 

 

 

Wo erhalte ich welche Unterlagen: 
 

 Geburtsbescheinigung der Hebamme wird im Krankenhaus ausgehängt 
 Erklärung über die Bestimmung von Vornamen wird ebenfalls im Krankenhaus ausgehändigt 
 Geburtsurkunden sind beim Standesamt am Geburtsort erhältlich 
 Eheurkunde ist beim Heiratsstandesamt der Eltern erhältlich 
 Bei geschiedenen Eltern ist die Eheurkunde beim Heiratsstandesamt erhältlich 
 Bei Auflösung der Ehe durch Tod der Partnerin oder des Partners ist die Eheurkunde beim 

Heiratsstandesamt erhältlich 
 Beantragung Landes-Familienpass (kostenlose oder vergünstigte Eintritte in  
     landeseigenen Schlösser, Gärten, Klöster und Burgen in Baden-Württemberg) 

Einen Landes-Familienpass erhalten Familien auf Antrag bei der Wohnsitzgemeinde 
- mit drei kindergeldberechtigte Kindern die in einer häuslichen Gemeinschaft leben,  
- mit nur einem Elternteil, die mit mindestens einem kindergeldberechtigenden Kind  
      in häuslicher Gemeinschaft leben 
- mit einem kindergeldberechtigenden schwer behinderten Kind mit mind. 50 %  
      Erwerbsminderung 

 Haushaltshilfe bei Krankheit der Eltern 
Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse erhalten eine Haushaltshilfe, wenn ihnen wegen  
einer Krankenhausbehandlung eine Weiterführung des Haushalts nicht möglich ist.  
Voraussetzung ist auch, dass im Haushalt ein Kind lebt, das bei Beginn der Haushaltshilfe das  
zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder das behindert und auf Hilfe angewiesen ist.  

 
 
   Angebote in der Gemeinde    
 
Sie suchen einen Babysitter? 
  
In der Babysitterbörse des aha – https://bsb.aha-ravensburg.de/ können Sie nach einem  
eingetragenen Babysitter suchen. 
 

Sie suchen eine Tagesmutter oder einen Tagesvater? 
 

Auf der Homepage des Landkreises Ravensburg (Jugendamt) www.tagespflege-ravensburg.de  
können Sie nach einer Tagesmutter oder einem Tagesvater in Wolpertswende und Umgebung  
suchen.  
 

Kinderfamilienbeauftragter des Landkreises 
 

Herr Pohnert, Tel. 07522/9963741 
 
Beauftragte für Familienbildung, -information 
 

Frau Reinhardt, Tel. 0751/853217 
 
 
 
 
 
 
 

 


